












Geräteschutz

4. Versicherung:
Bei dem Händler erfolgt lediglich die Anmeldung und Abwicklung des Schadens. Sämtliche Beurteilungen und Prüfungen wer-
den durch die Generali Versicherung AG oder deren Beauftragte durchgeführt. 

		  Generali Versicherung AG,
           	Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien,
           	Firmenbuch HG Wien, FB Nr. 38.641a
           	DVR Nummer 0603589

5. Grundlagen der Versicherung und geltendes Recht:
5.1 Es liegen die AEVB, die ADVB sowie die ABS der Generali Versicherung AG in ihrer letztgültigen Fassung zu Grunde. Diese 

sind jederzeit unter info@itonia.com abrufbar. Dieser Folder ist eine Kurzfassung der zugrunde liegenden Bedingungen. Diese 
werden durch den Folder abgeändert. Der Inhalt des Folders hat in jedem Fall Vorrang.

5.2 Auf diesen, zwischen der Versicherungsgesellschaft und dem Endkunden als Versicherungsnehmer zu Stande gekom-
menen Vertrag sind die, dem Endkunden als Verbraucher Schutz gewährenden, zwingenden Bestimmungen des Rechts des 
Staates, in dem der Endkunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, anzuwenden. Die gesamte Kommunikation erfolgt schrift-
lich in deutscher Sprache, eventuell notwendige Übersetzungskosten werden nicht erstattet.

6. Aufsichtsbehörde:
	 Finanzmarktaufsicht Österreich
	 Praterstraße 23
	 A-1020 Wien

7. Rückfragen und Beschwerden:
7.1 Rückfragen sind ausschließlich an den Händler zu richten.

7.2 Beschwerden können an info@itonia.com, an die sachlich zuständige Schlichtungsstelle oder an die 
	 Aufsichtsbehörde gerichtet werden.

8. Vermittlung, Weitergabe, Storno:
8.1 Der  Händler ist der Vermittler der Versicherungsleistung. Seine Daten befinden sich auf der Geräterechnung.

8.2 Da sich der Geräteschutz auf die Geräte-Seriennummer bezieht, kann das Gerät ohne weiteres innerhalb 
	 der Laufzeit weitergegeben / verkauft werden, der Schutz bleibt aufrecht, solange der neue Besitzer die Rechte 
	 und Pflichten des Geräteschutz-Paketes übernimmt. Andernfalls erlischt der Schutz und es erfolgt keine anteilige 
	 Prämienrückvergütung.

8.3 Bei Rückgabe des versicherten Gerätes (Storno des Kaufes) innerhalb von 2 Wochen ab dem Datum des Erstkaufes des 
Gerätes ist auch ein Storno der Versicherung mit Prämienrückvergütung möglich. Auch danach ist ein Storno möglich, 
allerdings erfolgt keine Prämienrückvergütung. Beide Fälle sind nur möglich solange kein Schaden am geschützten Gerät 
entstanden ist oder angemeldet wurde.

Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Alle Versicherungsprämien verstehen sich inklusive Versicherungssteuer. Preis-, 
Prämienänderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand 1.10.2008.



Geräteschutz
3 oder 6 Jahre 

Geräte-Vollschutz


